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Kompetenzstreitigkeiten überschatten die Anstrengungen
zur medizinischen Qualitätssicherung im stationären Be-
reich

Prof. Dr. Fried-
rich Wilhelm
Kolkmann, Prä-
sident der Lan-
desärztekammer
Baden-Württem-
berg: Die DKG
ist verhand-
lungsunwillig. 
Foto: uma

tigsten Voraussetzungen für eine
bessere Verbindung zwischen ambu-
lantem und stationärem Bereich:
„Das Teamarztsystem ermöglicht,
daß hochqualifizierte spezialisierte
Ärzte im Krankenhaus die investiti-
onsintensive Infrastruktur, zu der
nicht nur Räume und Gerätschaf-
ten, sondern vor allem auch das
menschliche Gehirn gehören, so-
wohl für die stationäre als auch für
die ambulante Versorgung der Pati-
enten nutzen können“, sagte Vilmar.

Ein weiterer Schwerpunkt der
Diskussion war die Anwendung
des Arbeitszeitgesetzes in den Kli-
niken. Der Ärztetag forderte den
Gesetzgeber auf, „den Wider-
spruch zwischen Arbeitszeitgesetz
einerseits und Mittelbegrenzung
für die Krankenhäuser anderer-
seits aufzulösen“. Die Arbeitgeber
sollen nach einem Ärztetagsbe-
schluß unverzüglich die Tarifver-
handlungen über die Umsetzung
des Arbeitszeitgesetzes beginnen,
die staatliche Gewerbeaufsicht hat
laut einer weiteren Entschließung
auf die Einhaltung des Gesetzes zu
achten. Bei jedem einzelnen festge-
stellten Verstoß müssen nach Über-
zeugung der Delgierten die vorge-
sehenen Sanktionen verhängt wer-
den.

Alle Ärztinnen und Ärzte sollen
nach einem weiteren Beschluß
Überstunden dokumentieren, um
damit eine realistische Grundlage
zur Ermittlung des Personalbedarfs
zu schaffen. Bisher würden die zu-
nehmend geleisteten Überstunden
nur selten dokumentiert und einge-
reicht, hieß es zur Begründung.
Durch Abbau von Überstunden
und Förderung von Teilzeitarbeits-
möglichkeiten sind nach dem Willen
der Delegierten ärztliche Stellen im
Krankenhaus zu schaffen.

Bei der Befugniserteilung zur
Weiterbildung in Universitätsklini-
ken, Krankenhäusern und Praxen
sollen die Landesärztekammern
künftig die „persönliche Eignung“
des Weiterbilders ebenso hoch be-
werten wie dessen „fachliche Kom-
petenz“, so hat es der Ärztetag be-
schlossen. Als Kriterien für die
„persönliche Eignung“ werden un-
ter anderem genannt: Die Einhal-
tung gesetzlicher Bestimmungen für
die Berufsausübung (zum Beispiel
des Arbeitszeitgesetzes oder tarif-
rechtlicher Bestimmungen), die Va-
lidierung der geleisteten Arbeit auf
der Grundlage der Qualitätssiche-
rung und die Sorge für kollegiale,
arbeitsteilige Arbeitsbedingungen.

Horst Schumacher
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Der Deutsche Ärztetag hat
die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG) aufge-

fordert, „im Sinne einer kooperati-
ven Zusammenarbeit“ bei der me-
dizinischen Qualitätssicherung in
den Kliniken ihren „Herr-im-Hau-
se-Standpunkt“ zu überdenken.

Nach Auffassung der Ärzteschaft

hat der Bundesgesetzgeber in dem
am 1. Juli 1997 in Kraft getretenen
zweiten GKV-Neuordnungsgesetz
im Paragraphen 137 a,Absätze 1 bis
3 klargestellt, daß die Qualitätssi-
cherung ärztlicher Berufsausübung
Aufgabe der ärztlichen Selbstver-
waltung ist. Das Gesetz sehe einen
Auftrag an die Bundesärztekammer

vor, inhaltliche Anforderungen an
die Qualitätssicherung festzuschrei-
ben, und dies in Zusammenarbeit
mit Krankenhausträgern und Kas-
senverbänden. Die auf Bundesebe-
ne entwickelten Empfehlungen sei-
en dann von der Landesebene in das
Routineverfahren zu überführen.

Die Bundesärztekammer sehe
sich jedoch einer „retardierenden
und verzögernden Haltung der
Krankenhausseite“ gegenüber, wie
in der Begründung des Ärztetags-
appells an die DKG zu lesen ist. Der
Hintergrund: Die Krankenhausge-
sellschaft setzt auf das auf zweiseiti-
gen Verträgen mit den Kassen ba-
sierende und beim Deutschen
Krankenhausinstitut betreute Pro-
jekt der Qualitätssicherung bei Fall-
pauschalen und Sonderentgelten, in
dessen Rahmen der verfaßten Ärz-
teschaft lediglich eine Art Gastrolle
zugestanden werden soll.

Von einer „Lagerbildung“ be-
richtete denn auch der Präsident
der Landesärztekammer Baden-
Württemberg, Prof. Dr. Friedrich
Wilhelm Kolkmann, dem Deut-
schen Ärztetag: Auf der einen Seite
stünden Krankenhausträger und
Krankenkassen, auf der anderen
Seite die verfaßte Ärzteschaft, „die
sich in ihrer historisch verbrieften
Verpflichtung und ihrem Anspruch,
die Qualitätssicherung ärztlicher
Berufsausübung zu regeln, behin-
dert sieht.“

Während jedoch die Vertreter
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung bei den bisherigen Verhand-
lungen deutlichen Einigungswillen,
Kompromiß- und Kooperationsbe-
reitschaft hätten erkennen lassen,
zeigt sich die DKG nach Kolkmanns
Worten bisher verhandlungsunwil-
lig. uma


